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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Verena 
Osgyan, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela 
Sengl, Dr. Sepp Dürr und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Lehrbeauftragte an Hochschulen besserstellen II –   
Interessenvertretung und Mitbestimmung ermöglichen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. die Vertretung der Interessen der Lehrbeauftragten durch den 
Personalrat der Hochschulen sicherzustellen und hierfür eine Än-
derung des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes vorzuneh-
men; 

2. die Mitbestimmung der Lehrbeauftragten in den Gremien der aka-
demischen Selbstverwaltung sicherzustellen und dafür Art. 17 
Abs. 1 Satz 4 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) 
dahingehend zu ändern, dass die regelmäßige Mindestarbeitszeit 
von nebenberuflich Tätigen nur noch vier anstatt zehn Wochen-
stunden betragen muss, um an den Wahlen zu den Organen teil-
nehmen zu können. 

 

 

Begründung: 

Lehrbeauftragte haben in der Regel keinerlei Möglichkeiten der 
Selbstverwaltung und Mitbestimmung an den Hochschulen. Ebenso 
wenig verfügen sie über eine Interessenvertretung. Zwar gelten die 
Lehrbeauftragten nach dem Bayerischen Hochschulgesetz als Mit-
glieder der Hochschule. Dennoch werden sie weitgehend vom aktiven 
wie passiven Wahlrecht für die Gremien der akademischen Selbst-
verwaltung ausgeschlossen. Das Bayerische Personalvertretungsge-
setz nimmt Lehrbeauftragte von einer Vertretung durch den Personal-
rat aus. Dadurch werden die Lehrbeauftragten gehindert, ihre Interes-
sen einzubringen. 

Um eine wirksame Vertretung der Interessen der Lehrbeauftragten 
sicherzustellen, ist eine Änderung im Bayerischen Personalvertre-
tungsgesetz notwendig. Lehrbeauftragte sollen in Zukunft vom Perso-
nalrat einer Hochschule genauso vertreten werden können wie die 
anderen Mitglieder der Hochschule. Darüber hinaus muss die demo-
kratische Mitbestimmung von Lehrbeauftragten in den Gremien der 
akademischen Selbstverwaltung an allen Hochschulen möglich sein. 
Die Staatsregierung ist aufgefordert, hier im Einvernehmen mit den 
Hochschulen eine Verbesserung der Situation der Lehrbeauftragten 
herbeizuführen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Verena Osgyan u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/18323 

Lehrbeauftragte an Hochschulen besserstellen II - Interessenver-
tretung und Mitbestimmung ermöglichen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Rosi Steinberger 
Mitberichterstatter: Bernd Kränzle 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Fragen des öf-
fentlichen Dienstes hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 73. Sit-
zung am 15. November 2017 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes hat den 
Antrag in seiner 66. Sitzung am 5. Dezember 2017 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Verena Osgyan, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen Mistol, 
Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) 

Drs. 17/18323, 17/19519 

Lehrbeauftragte an Hochschulen besserstellen II –   
Interessenvertretung und Mitbestimmung ermöglichen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Nun rufe ich den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die Nummer 17 der Anlage ist von der Abstimmung ausgenommen. Dies ist der An-

trag der SPD-Fraktion betreffend "Zusätzliche Stellen für die Verwaltungsgerichte" auf 

Drucksache 17/18801, der auf Wunsch der SPD-Fraktion gesondert beraten werden 

soll. – Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten 

der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die CSU-Fraktion, die SPD-Fraktion 

und die Fraktionen FREIE WÄHLER und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Fraktionslose 

Abgeordnete sind nicht anwesend. Gibt es Gegenstimmen? – Keine Gegenstimme. 

Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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